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sondern übe? dis Aufhebung der Innungen einen
Rapuorl zu machen, daher ist stc nun" eigentlich durch
ten eben bcstatigreu gesingen Beschluß aufgelöst; al
lein da durch diesen Bcsch luß zugleich die Gewerbe
überhaupt ganz frei sind, indem in den wenigsten Kan
rvneii cigenkliche Gewerbspolizei vorhanden ist, so be

gehrc ich, insofern die Kommiftion nicht aufgehoben
seyn soll, daß sie den bestimmten Auftrag erhalte
nun über Gewerbspolizei zu arbeiten, und so schien-
nig als möglich über die wichtigsten Gewerbe, welche
am meisten Aufsicht bedürfen, ein Gutachten zu cut-
werfen, denn ich kann nicht vcrheelen daß ich über
ziigt bin, wir haben zu üb weilt gar aste Gewerbe
frei gegeben, das beigefügte Wort: unter Aufsicht der
Polizei, ist ein leerer Schall, denn wo haben wir Po
iizcigcfttze? nnd «er soll die wenigen vorhandenen
ausübn, da selbst wir noch ungewiß sind, wem dieser
Theil der Polizei aufgetragen werden soll. Der vor
Delchiagnen Trennung der Mcdizinalpolizei von der
i-buge» Gewerbspolizei stimme ich bei, und trage
darauf an, erstere derjenigen Kommission zu überge-
ben, weiche schon einen Zweig derselben, nämlich die
ss'i hseuchcpolizei zu bearbeiten hat, und ans Kunst
verstandigen besieht. Haas stimmt Eschern bei, be

merkt aber, daß die Gewerbspolizei doch bis dahin statt
hatte, nnd ben Innungen selbst zugehörte: er wünscht
daß noch neben diesem, das Direktorium eingeladen
Werde, einen Entwurf über Medicinalpolizei durch
den Minister des Innern entwerfen, und dem grossen
Rath mittheilen zu lassen, indem dieser Gegenstand
besonders auch in Nüksicht der für Helvetien so wich-
l >cn Vieoarzneipolizei von der größten Driuglichk ir
in. Hnber sieht die Kommission als nicht" aufae-
löst sondern als beauftraat an, Polizeigesetze vorzu
schlagen, und foderl daß sie nun über diesen Gegen
stand mit Pcschlcunianng arbeite, und daß man ihn
t rftlbcn, da er keine Kenntnisse hierüber besitzt entlasse.,
Zjmmermann fodertAbstimmung. Cartier glaubt,,
«rst jezt gehen eigentlich die Arbeiten der Jninmas-,
und Gewerbkkommisslon an, und fodert also, daß die-
selbe bestimmt über die Gewe«-bspolizei arbeite. Dieser
jazte Antrag wird angenommen, und die Medicinalpo-
l>zei vcn der Gewerbspolizei getrennt nnd der schon
vorhandncn Viehartzneipolizeikommissicu übergeben,
welcher noch Hub er zugeordnet wird.

Lacoste zeigt an, daß er nun wieder aus sei-

nem Kanton zürnt sey, daß er aber unangenehme Be-
richte aus dem Unterwalüs und einem Theil des Lc-

man mitzutheilen habe, tndem sehr beträchtliche Korps
fränkischer Truppen durch diese Gegenden nach Italien
ziehe«, nnd da der grosse Bernhardsbcrg in dieser

Iahrszeit oft gesperrt wird, so wird auch dadurch der
Abzug der Truppen gehemmt, und dieftlben in diesen

Gebenden so aufgehäuft, daß diese dadurch aller Le-

tensmittel beraubt werden daher begehre er, daß das
st -reftor-nni eingeladen werde, in dieser Aufsicht Er-
leieifterungsanstatten ju.wessen.

Escher sagt, wenn Lacoste wüßte, daß der

grosse Rath schon über diesen Gegenstand im Mge,
meinen Vorsorge getroffen hat, so härrc er uns

nicht damit aufgehalten, da derselbe indessen eimgt
besondere Angaben uns mittheilt, so begehre ich,
daß Lacoste eingeladen werde, dieselben dem Direk-

torium anzuzeigen. Dieser Antrag wird angenommen.

(Die Fortsetzung im 196. Stük.)

Bericht der Kommission des Senats, über dm

die Gemeindöbürqerrechte detr> ffeuden Be-
schwß, dem Senat am 20. October vor-
gelegt von Usteri.
Die zu Untersuchung des Beschlusses des grosten

Rathes vom 8- October, betreffend die Gemàdsbur-
gerrechte, niedergcsezte Kommission, sieht aus den

Eiwaguugsgrünoen die diesem geftzlichen Beschluß

oorgcftzt sind, daß sein Zw>k dahin geht, die

den Grundsätzen der Koristilntio», der Einheit
der Republik, der Freiheit und Gleichheit der StaalS-

burger zuwiderlanftnoen Verhältnisse, die sich in den

bisherigen Bürgerrechten fanden, oder durch sie ver-

»rsacht wurden auf.uhcben, und damik, eine nach Aul-

bebung der allen Verfassungen nichts dcstoweniger noch

stehende Stütze d.erseibcn aus dem W-ge ru räumen.

Die Kommission konnte unmöglich anstehen, die-

sem Zwecke ihren vollen Beifall zu schenken; sie hat

ihn bei Untersuchung dcs Beschlusses, selbst nicht aus

den Augen vcr'ohren.
Der Beschluß erklärt gleich^ anfangs (§ l.ssdaß

die Eigenthümer der Gemeindgüter bei ihrem Eigen-

thun, geschnzl bleiben sollen; diese Erklärung --die
aus den Grundsätzen der Gerechtigkeit und der Kon-

st tution sich von selbst ergiebt — ist bereits vor lan«

ger Zeit auch in Form eines geftzlichen Beschlusses

gegeben, und findet sich also hier nur wiederholt.
D>e Resolution erklärt weiter, daß jeder heftet»

sche Bürger iu der ganzen R pnblik wo es ibm be-

liebt, ungehindert ohne sogenanntes Einzug- oder CM

lrittsgeld zu zahlen, seinen Erwerb suchen und trei«

ben kaun — Auch diese Erklärung sscßk ans der Aon-

stieurion, die kene Grenzen mehr zwischen den Kanro-

nen anerkennt — sie ist auch in gcftzl'chtn Belcblul-
sen wiederholt schon enthaften, und tun» also im «u

genwärngen Beschlusse auch nicht als eine neue öft-

sitzesftiîimmuna anaeftben werden.
Die im g. §. ausgesprochene Aushebung aller Ml

den Bürgerrecht! u verknüpfteir Vorzüge die nicht ob

d 'M Antheil oder Genuß der Memeind - oder Armem

guter fiiesftn kaun endlich eben sv wenig ö et.i

neue Ges tzeebestininiung augesehen werd,» da be

der 'Konstitution liegt, die alle jene Peio»te».e>i
nichter hol, und hcr f oniniisboii auch nicht b-kanur !-
daß sviche noch irgendwo epistueü.
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Neu und dem vorliegenden Beschlusse eigen, ist

nun hingegen die Bestimmung die im lo und folgen-
dcn §. enthalten ist.

Nach derselben ist jede G-nnnnde gehalten, jeden
helvetischen Staatsbürger zum Ancheill-aber ihres Gc-
niei.id und A nienguts auszunchnic» — sobald er

das bestimmte Emkaufsgclo baar ausbezahlt, und steh

entweder in deni Geme.udsbczirk haushädlich nieder
läßt, oder unbewegliches Eigcuthiuu daei ni b-fit.

Das Einkau'säeld wnd tcstgesezt nach V.rhaltistß
des Weiches des Gemeind - und Armeuguts je.

der Gemeinde.
Die F stsetznug desselben kommt der Gemeinde selbst

zu, unter Vorbehalt einer ersten Bestätigung der
Verwallungskammer und einer endlichen des D>
rcktonums'

Ausser diesem einzig dcrRcsolutiou eigenen und we-
ftntlichen Theil, finden sich dann noch ein paar
Artikel, die die bisherige Äeipslegungsweise der
Armen in jeder Gemeinde, d-e bisherige Prior
gung der öffentlichen Anstalten jeder Gemeinde,
sogar der Schulen — foridancrn lassen, und gleich
sam neu bestätigen

Die Kominisston glaubt, B. Repräsentanten, diese

kurze Analyse der Resolution, werde Ihnen hinlänglich
beweisen, daß der Zwek der durch fie erreicht werden
sollte, in der That sehr schlecht erreicht werden würde.

Durch diesen Beschluß ist geradezu nichts anders
als die Möglichkeit bewirkt, daß jeder helvetische
Bürger, ouch Bürger jeder Gemenioe wer e» kau»,
wenn cr das »ach dem Verhältniß der Gemei dsgü-
ter für jede Gcmembe verschiedene EmkaufSgeld be>

jahlt.
Sie suhlen leicht, B. R., daß diese Möglichkeit

sehr langsam, schwer und unvollkommen in Wirklich-
keit übergehen wird und kann In den reichen G>-
mcinden, deren Emkanfsgeld also auch t-errächtlich
seyn wird, finden fich gerade die meisten Hinterlassen
und warlich lehr wenige derselben werden je das be

nächtliche Emkaufgelb zu bezahlen im Stande s y».
Für alle aoer die das nicht können,' bleibt das

alte Verhältniß — und durch den ganzen Beschluß
wird höchstens bewirkt, daß, wenn bisdahi» das
Verhältniß der Hintersassen zu den Bürgern wie 2:5
war; es nun wie l: 5 seyn wird.

Die fehlerhafte Grundlage und alles was sie nach
sich zieht, bleibt unverändert.

^
Die Kommission hält diese Betrachtung für hin

länglich, B- R- um Ihnen die Verwerfung des Be
schlusses anzurathen.

^
Da sie das wesentliche Dwpo

sitjs der Resolution^fur unannehmllch nusuht, so ent
hält sie sich der Prüfung verschiedener seiner Neben
theile.

Sie Host, der grosse Rath werde nicht säumen,
eine neue, seinen eignen Absichten, die sich aus dem
Eingang des vorliegenden Schlusses ergeben, besser

entsprechende Resolution zu senden, durch welche der
mit Misiez Konstitution kaum vereinbare Unterschied
zwischen Bürgern und Ausassen einer Gemeinde, auf-
gehoben; dabei aber ^weder Ne Eigen!Humsrechte der
bisherigen Gemeindbürger auf ihre Gemeiudgüter vcr«
iczt, nach der zu Armeupflegmig und öffentlichen Ge«
meittdsi'edütfmsscn bisher bestimmte Theil der Ge-
mcinde^üter, dieser seiner Bestimmung entfremdet
werde.

Der Senat bat hierauf dcn Beschluß verworfen.

Geftzvorftdêau der Commission des grossen
Rathes über die uuler den vorigen Re-
qienmgeli aus einem Kanton in einen
andern v rw-esencn Schw.izerbürger,
vorgelegt von An der werth.

Bürger Repräsentanten!
Die ans das Einladungsschreiben des Vollziehungse

direktoriums vom iz Aug. wegen den unter den von-
zgen Regierungen aus einem Kanron in den andern
"vder einzelnen Theilen derselben verwiesnen Schwel-
zcrbnrgern, ernannte Commission, schlagt folgenden
Beschluß vor:

l Au den Senat.
Der grosse Räch, in Erwägung, daß durch die

-neue Konstitution der Unterschied und die Gränzen
zwischen den Kantonen sowohl als ihren Unterabrhei-

I langen gehoben, und dadurch die Vollziehung der
Strafe, welche einen Schwelzerbürger aus einzelnen

^Kantonen oder Theilen derselben verbannte, unmöglich
geworden ist.

j In Erwägung, daß aber dadurch Sicherheit des
-Staates und moralische Besserung des Verbannten
/noch nicht erreichet seyn konnten, da doch beide als
^wesentliche Endzwecke jeder Strafe zu betrachten sind,
'und daher alle nothwendigen Maaßregeln getroffen
werden muffen, die zu diesen Endzwecken dienlich seyn
durften, beschließ:: >

1. Die aus einzelnen TiMen Helvetiens verbannt
gewesen, dürfen wieder in ihre Heimath unter folgen-
den Bedüigiiissen zurükkehren.

2. Es muß sich jeder derselben inner 6 Monath
vom Tag der Kundmachung dieses Gesetzes au gerech-

net, bei dem RegierungssiMthalttr desjenigen Kantons,
worin er angesessen war, melden, und sich über sei-

nen Aufenthalt und seine Aufführung wahrend der Vcr-
Weisung durch glaubwürdige Zeugnisse ausweisen.

z. Derjenige blos aus einem einzelnen Theil Hel-
vetiens Verwiesene, welcher sich ausser der Schweiz
aushält, muß sich immer g Monath vom Tag seiner
Zurükkunft in die Schweiz an gerechnet, dafür melden.
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